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Quellen UuN Hilfsmittel
ORBERT ()HLER (Hrsa.) Frauen 1m Leben der Kırche. Quellen und Zeugnisse ALLS 2000
Jahren Kirchengeschichte. unster: Aschendorft 2015 350 ISBN 978-3-402-13080-3
Kart 29,80

Norbert Obhler 1St eiınem breıiten Leserpublikum durch se1ne zahlreichen Veröffentli-
chungen besonders 1m Bereich der muıttelalterlichen Geschichte ekannt. Nun begıbt
sıch auf 1ne historische Spurensuche, die ıhn durch die 2000jährige Kirchengeschichte
tührt eın Interesse dabei oilt der Frau 1m Spannungsfeld zwıischen Kirche, Politik und
gesellschaftlicher Norm. Realisiert hat dieses Projekt, ındem das ıhm vorliegende
historische Quellenmaterial gyeordnet, systematısıert und 1n Teılen celbst übersetzt hat
Herausgekommen 1St 1ne breıt aufgestellte Quellen- und Zeugnissammlung, die das Le-
ben, Wıirken und auch Hadern der Frauen 1m relig1ösen Kontext nachzeichnet. In eiınem
kurzen Vorwort legt der Verfasser seiınen thematıischen Zugang SOWI1e se1ne Quellenaus-
ahl dar. Se1ine »Selt Studientagen aufgebaute Bibliothek« SOWI1e die Freiburger Archive
und Bıibliotheken dienten dem Verftasser als Mater1albasıs.

Die Publikation 1ST w1e tolgt aufgebaut: die AÄAnordnung der Quellen 1Q erfolgt
sachgemäfß chronologisch. Der Bearbeitungszeitraum erstreckt sıch ausgehend VOoO der
Antıke ıs hineın 1n die Gegenwart. Der Umfang des behandelten Matert1als 1ST SCHAUSO
breıit gefächert: Neben päapstlichen Verlautbarungen, Konzilstexten, lıturgischen Be-
stımmungen, Schenkungsurkunden, Afinden sıch auch Testamente un Lebenszeugnisse
VOoO Frauen. Jeder dieser Belege tragt 1ne kurze poılntıierte Überschrift des Vertassers.
An die Quellen schließen sıch weıterführende, kurze un 1 Teılen auch plakatıve Fr-
läuterungen un Erganzungen I3 Diese Erganzungen dienen nıcht 1Ur der Kontex-
tualisierung des Vorgenannten, sondern eröftfnen auch eiınem nıcht wıissenschaftlichen
Publikum eınen Blick auf besondere geschichtliche Ereignisse. Antike, trühchristliche
un mıttelalterliche SOWI1e zeitgeschichtliche Ereignisse, W1€ das Autkommen der
Armutsbewegung, die Einberufung der Konzilien, aber auch die Einführung des W.ahl-
rechts fu T Frauen werden ZENANNLT. Das erk schliefßt mıt eıner ausführlichen Zeıtleiste
un eiınem Regıster.

Der Verfasser hat mıt dem vorliegenden erk 1ne Quellen- und Zeugnissammlung
vorgelegt, die 1n dieser orm noch nıcht o1bt. Leider erscheint die getroffene Quellen-
auswahl der Rezensentıin nıcht ımmer nachvollziehbar, besonders 1m Bereich der e1t-
geschichte. Dort Aindet sıch 1ne Materialsammlung VO unterschiedlichen Textsorten,
Zeıtungsartikeln, Statistiken und Belegen, die thematısch aSsSCH, jedoch eher W1€ 1ne
Aufzählung anmuten Fraglich 1St zudem die Verwendung VO Wiıkipedia, zumal, WEn
die Erläuterungen als einzıgen Beleg eınen Wiıkipedia-Artikel ([01801481 Di1e Stiärke des
Werks liegt 1n der Zusammenschau VOoO  5 tast 400 Quellen und Zeugnissen, die das Wıirken
VO Frauen 1m relig1ösen und gesellschaftlichen Kontext über einen Zeıtraum VO tast
2000 Jahren präsentieren und diese eınem breiten Publikum zugaänglich machen.

Andred Osten-Hoschek

KATHARINA HAUSCHILD IST, ÄLBRECHT LIEM (Hrsa.) Donatus VOo Besancon. Non-
nenregel. St Orttilien: EOS-Verlag 2014 113 ISBN 9786-3-_-85306-7643-0 Kart 19,95

Der EOS-Verlag o1bt se1t längerer eıt Üb_ers etzungen VO truühmuittelalterlichen Kloster-
regeln heraus, diese eıner breıiteren Offentlichkeit auch außerhalb VO theologisch
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2. Quellen und Hilfsmittel

Norbert Ohler (Hrsg.): Frauen im Leben der Kirche. Quellen und Zeugnisse aus 2000 
Jahren Kirchengeschichte. Münster: Aschendorff 2015. 350 S. ISBN 978-3-402-13080-3. 
Kart. € 29,80. 

Norbert Ohler ist einem breiten Leserpublikum durch seine zahlreichen Veröffentli-
chungen besonders im Bereich der mittelalterlichen Geschichte bekannt. Nun begibt er 
sich auf eine historische Spurensuche, die ihn durch die 2000jährige Kirchengeschichte 
führt. Sein Interesse dabei gilt der Frau im Spannungsfeld zwischen Kirche, Politik und 
gesellschaftlicher Norm. Realisiert hat er dieses Projekt, indem er das ihm vorliegende 
historische Quellenmaterial geordnet, systematisiert und in Teilen selbst übersetzt hat. 
Herausgekommen ist eine breit aufgestellte Quellen- und Zeugnissammlung, die das Le-
ben, Wirken und auch Hadern der Frauen im religiösen Kontext nachzeichnet. In einem 
kurzen Vorwort legt der Verfasser seinen thematischen Zugang sowie seine Quellenaus-
wahl dar. Seine »seit Studientagen aufgebaute Bibliothek« sowie die Freiburger Archive 
und Bibliotheken dienten dem Verfasser als Materialbasis. 

Die Publikation ist wie folgt aufgebaut: die Anordnung der Quellen [Q] erfolgt 
sachgemäß chronologisch. Der Bearbeitungszeitraum erstreckt sich ausgehend von der 
Antike bis hinein in die Gegenwart. Der Umfang des behandelten Materials ist genauso 
breit gefächert: Neben päpstlichen Verlautbarungen, Konzilstexten, liturgischen Be-
stimmungen, Schenkungsurkunden, finden sich auch Testamente und Lebenszeugnisse 
von Frauen. Jeder dieser Belege trägt eine kurze pointierte Überschrift des Verfassers. 
An die Quellen schließen sich weiterführende, kurze und in Teilen auch plakative Er-
läuterungen und Ergänzungen [E] an. Diese Ergänzungen dienen nicht nur der Kontex-
tualisierung des Vorgenannten, sondern eröffnen auch einem nicht wissenschaftlichen 
Publikum einen Blick auf besondere geschichtliche Ereignisse. Antike, frühchristliche 
und mittelalterliche sowie zeitgeschichtliche Ereignisse, wie z. B. das Aufkommen der 
Armutsbewegung, die Einberufung der Konzilien, aber auch die Einführung des Wahl-
rechts für Frauen werden genannt. Das Werk schließt mit einer ausführlichen Zeitleiste 
und einem Register. 

Der Verfasser hat mit dem vorliegenden Werk eine Quellen- und Zeugnissammlung 
vorgelegt, die es in dieser Form noch nicht gibt. Leider erscheint die getroffene Quellen-
auswahl der Rezensentin nicht immer nachvollziehbar, besonders im Bereich der Zeit-
geschichte. Dort findet sich eine Materialsammlung von unterschiedlichen Textsorten, 
Zeitungsartikeln, Statistiken und Belegen, die thematisch passen, jedoch eher wie eine 
Aufzählung anmuten. Fraglich ist zudem die Verwendung von Wikipedia, zumal, wenn 
die Erläuterungen als einzigen Beleg einen Wikipedia-Artikel nennen. Die Stärke des 
Werks liegt in der Zusammenschau von fast 400 Quellen und Zeugnissen, die das Wirken 
von Frauen im religiösen und gesellschaftlichen Kontext über einen Zeitraum von fast 
2000 Jahren präsentieren und diese einem breiten Publikum zugänglich machen.

Andrea Osten-Hoschek 

Katharina Hauschild OCist, Albrecht Diem (Hrsg.): Donatus von Besan on. Non-
nenregel. St. Ottilien: EOS-Verlag 2014. 113 S. ISBN 978-3-8306-7643-0. Kart. € 19,95.

Der EOS-Verlag gibt seit längerer Zeit Übersetzungen von frühmittelalterlichen Kloster-
regeln heraus, um diese einer breiteren Öffentlichkeit auch außerhalb von theologisch 
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und historisch gebildeten reisen leichter zugaänglich machen D1e beiden Heraus-
geber haben vorliegenden Band die Regel des Donatus VO Besancon übersetzt und
urz kommentiert die dieser fur das Nonnenkloster SC1IHETr Bischotsstadt vertasst hatte
Donatus VO Besancon (T W alr Sohn der traänkıischen Adeligen Waldelenus und
Flavıa und durtte 594 geboren SC1MN D1e Ehe SCLIHETr Eltern Wl lange eıt kınderlos
geblieben weshalb Donatus fur C1M geistliches Leben bestimmt wurde als endlich ZUTFLCF
Welt kam Seıne Eltern gehörten ZU Kreıis der adeligen Famılien die den Columban
als Gruüunder des Klosters Luxeuil VO Anfang Z1 hatten Deser wurde auch
Taufpate VOoO  5 Donatus VO Besancon der Spater Mönch Luxeuil wurde Er wurde
625 Bischoft VO Besancon und oründete dort WECNLSC Jahre Spater das Kloster 51 Paul
Seıne Multter oründete 636 das Nonnenkloster ]ussamoutıer Besancon Dort wurde
Sirudis Schwester des Donatus Spater Abitissın

Donatus hat fur das VO  5 SCLIHNECTr Multter gegründete Nonnenkloster die vorliegende Regel
vertasst Er hat dabei keine eigenständige NECUC Regel vertasst sondern Teıle der Regula
Benedict: der Nonnenregel des (aesarıus VOoO  5 Arles und des Columban
fur Nonnen gECIZNELEN Regel zusammengefasst und dabel entsprechend abgewandelt S1e
151 1Ur Handschrift dem Codex Regularum des Benedikt VOoO  5 Änılane
(T 621) überliefert S1e wırd dort als die »” Donato compilata yegula« bezeichnet Di1e altere
Forschung hat die Regel des Donatus ALLS diesem Grund als Florilegium VOoO  5 Teılen anderer
Regeln angesehen die dazu noch verwıldertem Lateın der Spätantike abgefasst Walr und
SIC deshalb nıcht welılter beachtet YStT Spaten 20 Jahrhundert hat sıch die Forschung fur
diese Florilegien interessilier': begonnen und ALULS der AÄArt und W/else der Zusammenstel-
lung und den dabei gemachten Aussagen Ruckschlüsse aut das Wollen des Kompilators und
das Leben SCIHNHECETr Instıtution SCZOSCH D1e Regel des Donatus 151 MLItL ıhren Kapiteln
Umftang tiw2a gleich orofß WIC die Regel des (.aesarıus aber 1Ur halb lang WIC die Regula
Benedict: S1e umtasst alle VOoO  5 Klosterregeln erfassten Themen WIC die Einleitung hervor-
hebt Donatus VO Besancon hat beım Zusammenstellen SC1IHETr Regel vielen Stellen der
übernommenen Regeln Veränderungen VOrFSCHÖINTILLE die aut den ersten Blick margınal
erscheinen beım Überlegen aber Ruckschlüsse aut das täglıche Leben des Non-
nenkonvents Besancon erlauben Aus der Zusammenschau der Einzelheiten hat die For-
schung den EindruckW dass die Askese dem Konvent WECNLSCI Stıreng Walr als
den Konventen aut die sıch die Regeln bezogen haben die Donatus ZULF Erstellung SCIHNHECETr

Regel benutzt hat Donatus hat fur den Konvent fur den Regel zusammengestellt
hat C1M anderes theologisches Konzept Auge gehabt Wihrend ZU. Beispiel der Re-
aula Benedict: die Rolle des Abtes VOTL allem darın estand strafen und betfehlen sollte
die Abitıissın der Regel des Donatus lehren, erlauben und kontrollieren. /Zu ıhren Auf-
vaben sollten 1hr alle Einzelheiten des Lebens ı der klösterlichen Gemeıinschaft mitgeteılt
werden. Es W alr den Nonnen möglıch, MLItL Kenntnis der Abtıssın Gegenstände behalten
und neben ıhrem ett aufzubewahren, Brietfe und Geschenke VOoO  5 außerhalb des Klosters

erhalten über die CISCHCH Arbeıten entscheiden Spater bel Tisch erscheinen und
OS die Klausur verlassen und außerhalb derselben Verwandte autzusuchen D1e Macht
der Abtıssın Walr damıt INSSCSaM subtiler als die des bel Benedikt VO  5 Nursıa dargestellten
Abtes D1e Abitıssın MUSSTE aber über jede Übertretung der Regel die ohne ıhre Zustim-
IMMUNS veschah sotort ıntormiert werden Wiährend bel Benedikt fur die Mönche Schreibta-
tel Griuftel und Bucher ZU taäglıchen Gebrauch gehörten 151 der Regel des Donatus die
Angabe »Buücher« gestrichen worden Da die Regel des Donatus auch Stellen
andere Bestimmungen ZU Lesen und Schreiben annte als die Regula Benedict: oder die
Regel des (.aesarıus durfte Kloster des Donatus die Schriftlichkeit 11 andere Rolle
gespielt haben Obwohl den Klöstern der Regel Columbans hochgebildete Nonnen
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und historisch gebildeten Kreisen leichter zugänglich zu machen. Die beiden Heraus-
geber haben im vorliegenden Band die Regel des Donatus von Besançon übersetzt und 
kurz kommentiert, die dieser für das Nonnenkloster seiner Bischofsstadt verfasst hatte. 
Donatus von Besançon († 657/660) war Sohn der fränkischen Adeligen Waldelenus und 
Flavia und dürfte um 594 geboren sein. Die Ehe seiner Eltern war lange Zeit kinderlos 
geblieben, weshalb Donatus für ein geistliches Leben bestimmt wurde, als er endlich zur 
Welt kam. Seine Eltern gehörten zum Kreis der adeligen Familien, die den hl. Columban 
als Gründer des Klosters Luxeuil von Anfang an unterstützt hatten. Dieser wurde auch 
Taufpate von Donatus von Besançon, der später Mönch in Luxeuil wurde. Er wurde um 
625 Bischof von Besançon und gründete dort wenige Jahre später das Kloster St. Paul. 
Seine Mutter gründete um 636 das Nonnenkloster Jussamoutier in Besançon. Dort wurde 
Sirudis, Schwester des Donatus, später Äbtissin. 

Donatus hat für das von seiner Mutter gegründete Nonnenkloster die vorliegende Regel 
verfasst. Er hat dabei keine eigenständige, neue Regel verfasst, sondern Teile der Regula 
Benedicti, der Nonnenregel des hl. Caesarius von Arles und des hl. Columban zu einer 
für Nonnen geeigneten Regel zusammengefasst und dabei entsprechend abgewandelt. Sie 
ist nur in einer einzigen Handschrift, dem Codex Regularum des Benedikt von Aniane 
(† 821) überliefert. Sie wird dort als die »a Donato compilata regula« bezeichnet. Die ältere 
Forschung hat die Regel des Donatus aus diesem Grund als Florilegium von Teilen anderer 
Regeln angesehen, die dazu noch in verwildertem Latein der Spätantike abgefasst war und 
sie deshalb nicht weiter beachtet. Erst im späten 20. Jahrhundert hat sich die Forschung für 
diese Florilegien zu interessieren begonnen und aus der Art und Weise der Zusammenstel-
lung und den dabei gemachten Aussagen Rückschlüsse auf das Wollen des Kompilators und 
das Leben seiner Institution gezogen. Die Regel des Donatus ist mit ihren 77 Kapiteln im 
Umfang etwa gleich groß wie die Regel des Caesarius, aber nur halb so lang wie die Regula 
Benedicti. Sie umfasst alle von Klosterregeln erfassten Themen, wie die Einleitung hervor-
hebt. Donatus von Besançon hat beim Zusammenstellen seiner Regel an vielen Stellen der 
übernommenen Regeln Veränderungen vorgenommen, die auf den ersten Blick marginal 
erscheinen, beim weiteren Überlegen aber Rückschlüsse auf das tägliche Leben des Non-
nenkonvents in Besançon erlauben. Aus der Zusammenschau der Einzelheiten hat die For-
schung den Eindruck gewonnen, dass die Askese in dem Konvent weniger streng war als in 
den Konventen, auf die sich die Regeln bezogen haben, die Donatus zur Erstellung seiner 
Regel benutzt hat. Donatus hat für den Konvent, für den er seine Regel zusammengestellt 
hat, ein anderes theologisches Konzept im Auge gehabt. Während zum Beispiel in der Re-
gula Benedicti die Rolle des Abtes vor allem darin bestand zu strafen und zu befehlen, sollte 
die Äbtissin in der Regel des Donatus lehren, erlauben und kontrollieren. Zu ihren Auf-
gaben sollten ihr alle Einzelheiten des Lebens in der klösterlichen Gemeinschaft mitgeteilt 
werden. Es war den Nonnen möglich, mit Kenntnis der Äbtissin Gegenstände zu behalten 
und neben ihrem Bett aufzubewahren, Briefe und Geschenke von außerhalb des Klosters 
zu erhalten, über die eigenen Arbeiten zu entscheiden, später bei Tisch zu erscheinen und 
sogar die Klausur zu verlassen und außerhalb derselben Verwandte aufzusuchen. Die Macht 
der Äbtissin war damit insgesamt subtiler als die des bei Benedikt von Nursia dargestellten 
Abtes. Die Äbtissin musste aber über jede Übertretung der Regel, die ohne ihre Zustim-
mung geschah, sofort informiert werden. Während bei Benedikt für die Mönche Schreibta-
fel, Griffel und Bücher zum täglichen Gebrauch gehörten, ist in der Regel des Donatus die 
Angabe »Bücher« gestrichen worden. Da die Regel des Donatus auch an weiteren Stellen 
andere Bestimmungen zum Lesen und Schreiben nannte als die Regula Benedicti oder die 
Regel des Caesarius, dürfte im Kloster des Donatus die Schriftlichkeit eine andere Rolle 
gespielt haben. Obwohl es in den Klöstern der Regel Columbans hochgebildete Nonnen 
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vegeben hat, lassen die Abwandlungen ı der Regel des Donatus den Schluss Z, dass nıcht
mehr alle Nonnen 1 Kloster ı Besancon gelesen und geschrieben haben Ahnliche Veraäan-
derungen scheinen sıch ı Zusammenhang MLItL dem Privatbesitz, dem Ausschluss ALLS dem
Kloster Besuchsrechten und der klösterlichen Kleidung ergeben

Donatus hat MI1L SC1IHETr Regel Weg beschritten den Lauf des Mıt-
telalters zahlreiche Frauenklöster vewählt haben Im Unterschied den Ansıchten der
spätmittelalterlichen Retormer haben die Regelungen gerade vielen Nonnenklöstern
vielleicht 11 alte Tradıtion besessen D1e vorliegende ULE Übersetzung des Textes
der Regel öffnet neben rascheren Verstandnıis derselben ohl auch
Weg ıhrer Untersuchung och nıcht 1Ur fur Fachleute sondern auch fur yläubige
Christen jeglicher Vorbildung 1ST die Kenntnıs der Regel des Donatus C1M Stuck auf dem
Weg ZUTFLCF Heilserwartung des Herrn da INa  . ALLS 1hr lernen annn WIC bereıts fr uhen
Miıttelalter versucht wurde aut verschiedenen egen ZU Herrn gelangen

Immo Eberyl

STEFFEN PATZOLD Getälschtes Recht ALLS dem Früuhmuttelalter Untersuchungen ZUTFLCF

Herstellung und Überlieferung der pseudoisidorischen Dekretalen (Schrıften der Philo-
sophısch Hıstorischen Klasse der Heıidelberger Akademıe der Wissenschaften 55)
Heıdelberg Universitätsverlag Wınter 2015 765 ISBN 475 8253 6511 Kart &€ 74 010

D1e pseudoisidorischen Dekretalen gehören zweıtellos den komplexesten Kapiteln
der mıttelalterlichen Rechtsgeschichte ıhre Erforschung aber hat den etzten rund
15 Jahren ertreuliche Fortschritte vemacht Das Interesse duürften nıcht zuletzt die
bedeutenden Arbeıten VO Klaus Zechiel Eckes geweckt haben dem den Spuren
SCL1HNCS Freiburger Lehrers Hubert Mordek wandelnd gelang, die Zusammenstellung der
pseudoisıdorischen Dekretalen Fäalscherwerkstatt Kloster Corbie nachzuwelsen
D1e Dissertation VO C'lara Harder und C1M VOoO  5 Zechiel Eckes Nachfolger öln ar]
Ubl Gedächtniskolloquium Ze1gtefi das 1L  5 wıeder erwachte b7zw andauernde
Interesse dem pseudoisidorischen Mater1al

» Pseudoisidor« 1ST überlieferungsgeschichtlich höchst komplex, 1ST entsprechendes
Mater1al doch ı cehr verschiedenen Sammlungen und Überlieferungssträngen erhalten.
Eınem Teıl dieser Überlieferung wıdmet sıch der Tübinger Mediävıist Steften Patzold ı

Band, der außerlich aum umfangreicher ı1ST als 11 studentische Examensarbeıt,
iınhaltlich aber erhebliches Gewicht hat Patzold diskutiert darın VOTL allem ber-
lieferungsstrang der pseudoisıdorischen Dekretalen die SOgENAaANNTE Klasse deren
Datierung 1115 Jahrhundert bisher weıtgehender ONSsSeNSs der Forschung Walr Daraus
tfolgte ıhre Irrelevanz fur die anstehende Edition der pseudoisiıdorischen Dekretalen die
bekanntlich ALLS dem Jahrhundert sSsLaAMMeEenNn Patzold wendet dagegen jedoch C1M dass
diese Spätdatierung ausschliefßlich auf dem handschriftlichen Befund beruhe die and-
schriften der Klasse datieren trühestens ALLS dem J]h.) W aS noch eın zwingendes
Argument fur die tatsachliche Entstehung des Textes dieser eıt 151 uch die punktuell
angestellten Textvergleiche ergeben eın hartes Argument ZUgUNSIEN der Spätdatierung

Statt beım handschriftlichen Patzold beım textlichen Befund der Klasse
und fragt nach den Vorlagen die der Kompilator gleichzeitig (oder zumiındest
begrenzten Zeıtraum) ZUTFLCF Verfügung gehabt haben MUSSTIE Es gelingt Patzold dabei
teilweise cehr spezifische Vorlagen auszumachen und den Nachweis fuhr en dass die
einschlägigen Handschriften Jahrhundert Corbie verfügbar Eıne beson-
dere Raolle spielt dabei der Codex Parıs Bibliotheque Nationale lat dem sıch
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gegeben hat, lassen die Abwandlungen in der Regel des Donatus den Schluss zu, dass nicht 
mehr alle Nonnen im Kloster in Besançon gelesen und geschrieben haben. Ähnliche Verän-
derungen scheinen sich im Zusammenhang mit dem Privatbesitz, dem Ausschluss aus dem 
Kloster, Besuchsrechten und der klösterlichen Kleidung zu ergeben. 

Donatus hat mit seiner Regel einen Weg beschritten, den im Lauf des weiteren Mit-
telalters zahlreiche Frauenklöster gewählt haben. Im Unterschied zu den Ansichten der 
spätmittelalterlichen Reformer haben die Regelungen gerade in vielen Nonnenklöstern 
vielleicht eine alte Tradition besessen. Die jetzt vorliegende, gute Übersetzung des Textes 
der Regel öffnet neben einem rascheren Verständnis derselben wohl auch einen neuen 
Weg zu ihrer Untersuchung. Doch nicht nur für Fachleute, sondern auch für gläubige 
Christen jeglicher Vorbildung ist die Kenntnis der Regel des Donatus ein Stück auf dem 
Weg zur Heilserwartung des Herrn, da man aus ihr lernen kann, wie bereits im frühen 
Mittelalter versucht wurde, auf verschiedenen Wegen zum Herrn zu gelangen.

Immo Eberl

Steffen Patzold: Gefälschtes Recht aus dem Frühmittelalter. Untersuchungen zur 
Herstellung und Überlieferung der pseudoisidorischen Dekretalen (Schriften der Philo-
sophisch-Historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Bd. 55). 
Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2015. 76 S. ISBN 978-3-8253-6511-0. Kart. € 24,00.

Die pseudoisidorischen Dekretalen gehören zweifellos zu den komplexesten Kapiteln 
der mittelalterlichen Rechtsgeschichte; ihre Erforschung aber hat in den letzten rund 
15 Jahren erfreuliche Fortschritte gemacht. Das Interesse dürften nicht zuletzt die 
bedeutenden Arbeiten von Klaus Zechiel-Eckes geweckt haben, dem es in den Spuren 
seines Freiburger Lehrers Hubert Mordek wandelnd gelang, die Zusammenstellung der 
pseudoisidorischen Dekretalen einer Fälscherwerkstatt im Kloster Corbie nachzuweisen. 
Die Dissertation von Clara Harder und ein von Zechiel-Eckes’ Nachfolger in Köln, Karl 
Ubl, initiiertes Gedächtniskolloquium zeigten das nun wieder erwachte bzw. andauernde 
Interesse an dem pseudoisidorischen Material.

»Pseudoisidor« ist überlieferungsgeschichtlich höchst komplex, ist entsprechendes 
Material doch in sehr verschiedenen Sammlungen und Überlieferungssträngen erhalten. 
Einem Teil dieser Überlieferung widmet sich der Tübinger Mediävist Steffen Patzold in 
einem Band, der äußerlich kaum umfangreicher ist als eine studentische Examensarbeit, 
inhaltlich aber erhebliches Gewicht hat. Patzold diskutiert darin vor allem einen Über-
lieferungsstrang der pseudoisidorischen Dekretalen, die sogenannte C-Klasse, deren 
Datierung ins 12. Jahrhundert bisher weitgehender Konsens der Forschung war. Daraus 
folgte ihre Irrelevanz für die anstehende Edition der pseudoisidorischen Dekretalen, die 
bekanntlich aus dem 9. Jahrhundert stammen. Patzold wendet dagegen jedoch ein, dass 
diese Spätdatierung ausschließlich auf dem handschriftlichen Befund beruhe (die Hand-
schriften der C-Klasse datieren frühestens aus dem 12. Jh.), was noch kein zwingendes 
Argument für die tatsächliche Entstehung des Textes zu dieser Zeit ist. Auch die punktuell 
angestellten Textvergleiche ergeben kein hartes Argument zugunsten der Spätdatierung.

Statt beim handschriftlichen setzt Patzold beim textlichen Befund der C-Klasse an 
und fragt nach den Vorlagen, die der Kompilator gleichzeitig (oder zumindest in einem 
begrenzten Zeitraum) zur Verfügung gehabt haben musste. Es gelingt Patzold dabei, 
teilweise sehr spezifische Vorlagen auszumachen und den Nachweis zu führen, dass die 
einschlägigen Handschriften im 9. Jahrhundert in Corbie verfügbar waren. Eine beson-
dere Rolle spielt dabei der Codex Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 12098, in dem sich 


